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Richtlinie des Prüfungsausschusses 

 

Praktikumsbeurteilung nach §§ 18 und 19 Absatz 4 Nr . 6 GntDSVVDV 

 

 

Praktika, die ausschließlich in der jeweiligen Einstellungsbehörde durchgeführt werden,  

können durch eine  Praktikumsbeurteilung bewertet werden.  

 

1.  Anforderungen 

 

Die Praktikumsbeurteilung bewertet das gesamte Verhalten während eines berufsprakti-

schen Moduls.  

 

Die Praktikumsbeurteilung soll entsprechend dem Anforderungsprofil des Studienganges 

neben einer Bewertung der Fachkompetenz insbesondere konkrete Aussagen zur Metho-

den-, Sozial- und Selbstkompetenz der oder des Studierenden enthalten.  

 

Die Praktikumsbeurteilung ist in Form des beiliegenden Vordrucks (Anlage) zu erstellen. 

Grundlage ist jeweils der für die Bewertung der Praxismodule vorgesehenene Bewertungs-

vordruck der einzelnen Träger. 

 

2.  Bewertungskriterien 

 

Die Beurteilenden müssen bestellte Prüfende gemäß § 17 Absatz 1 GntDSVVDV sein. 

 

Bewertet werden neben dem Fachwissen die Arbeitsorganisation, die Selbstständigkeit, die 

Lernfähigkeit und -bereitschaft, das Interesse und die Motivation, die Kommunikationsfähig-

keit und die Kundenorientierung, die Team-, Kritik- und gegebenenfalls die Konfliktfähigkeit 

sowie die Denk-, Urteils-, Koordinations- und Entscheidungsfähigkeit. 
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3.  Ablauf 

 

Der Entwurf der Praktikumsbeurteilung ist den Studierenden mindestens zwei Arbeitstage 

vor dem Abschlussgespräch auszuhändigen. 

Er ist mit der/dem Studierenden in einem Abschlussgespräch zu erörtern. 

Dieses Gespräch führt die oder der Beurteilende mit der oder dem Studierenden zum Ende 

des Praxismoduls.  

 

Eine Ausfertigung der Praktikumsbeurteilung ist zeitnah nach dem Abschlussgespräch dem 

Prüfungsbüro zuzuleiten. 

 

Anlage: Vordruck Praktikumsbeurteilung 
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Praktikumsbeurteilung nach § 19 Absatz 4 Nr.6 GntDS VVDV 
 
 

Die Praktikumsbeurteilung bewertet das gesamte Verhalten während eines berufsprakti-
schen Moduls. 
 
Entsprechend dem Anforderungsprofil des Studiengangs werden neben der Fachkompetenz 
die Methoden- Sozial- und Selbstkompetenz bewertet. 
 
Grundlage sind die Praxisbeurteilung bzw. Leistungseinschätzung des jeweiligen Trägers. 
 
 
 
Vorname und Name der oder des Studierenden:       
 
 
Lehrgang: B      /      
 
 
 
 
Modul:       vom               bis       
 
 
 

 
 
 

 
Gesamtbewertung:      Rangpunkte 

 
 
 
 

__________________________ 
 

Prüferin oder Prüfer, Datum 
 
 

Die Praktikumsbeurteilung wurde mir heute eröffnet und erörtert. 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 

Studierende/r, Datum 
  
  


